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Die Annahme, ein Bieter wolle ein der Ausschreibungsbedingung widersprechendes Angebot legen, ist nur dann

gerechtfertigt, wenn der Bieter dies nach dem objektiven Erklärungswert seiner Angebotsunterlagen - klar - zum

Ausdruck bringt (vgl. etwa VwGH 22.3.2019, Ra 2018/04/0176, Rn. 23),
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